
Beitragsordnung (BO)  (01.01.1996)

Computer Club Brake

1. Beitragsjahr
Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Beitragsklassen
Beitragsklasse 1 Jahresbeitrag: 30 EUR Aufnahmegebühr: 10 EUR

Volle Mitgliedschaft

Beitragsklasse 2 Jahresbeitrag: 15 EUR Aufnahmegebühr:   5 EUR

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, einschließlich des Kalenderjahres, in der die
Vollendung liegt, Auszubildende, Schüler, Studenten und Grundwehrdienstleistende. Nach Vollendung
des 18. Lebensjahres ist zu Beginn des Kalenderjahres ein Schul- oder Ausbildungsnachweis zu
erbringen, ansonsten wird die Beitragsklasse 2 automatisch in Beitragsklasse 1 geändert. Stichtag ist
der 1. Januar eines jeden Jahres.

Beitragsklasse 3 Jahresbeitrag: 10 EUR Aufnahmegebühr:   5 EUR

Familienmitgliedschaft

3. Höhe des Mitgliedsbeitrages
Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird auf einer anberaumten ordentlichen Mitgliederversammlung
beschlossen, die gegebenenfalls auch eine Anpassung der Aufnahmegebühr festlegt.

4. Beitragszahlung
Der Mitgliedsbeitrag gemäß Beitragstabelle ist ab 1. Januar des laufenden Kalenderjahres zur Zahlung
fällig.
Nach Ablauf von vier Wochen läuft das Mahnverfahren an. Hierfür wird eine zusätzliche Gebühr in
Höhe der anfallenden Kosten und einer Bearbeitungsgebühr erhoben.

5. Aufnahmegebühr
Die Aufnahmegebühr wird auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung festgelegt, geändert und
genehmigt.
Sie ist entsprechend den Beitragsklassen zu staffeln.
Die Aufnahmegebühr beträgt höchstens 50% der Beitragsklasse.

6. Beitragskonten
Der Mitgliedsbeitrag sowie die Aufnahmegebühr sind zu zahlen an:

Computer Club Brake
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG
Beitragskonto:      1 20 30 800
Bankleitzahl:        280 614 10

7. Beitragszuschuss
Ein Beitragszuschuss aus besonderem Grund kann vom Vorstand genehmigt werden.
Hierzu ist ein Antrag dem Vorstand vorzulegen.


